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Die Leitung der Evangelischen Kirche von West
falen hat in ihrer Sitzung vom 30. März 1955 
die nachstehend abgedruckte Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den Verwaltungsdienst der 
Evangelischen Kirclle von Westfalen beschlossen. 

Die Aoobildungs- und Prüfungsordnung für die 
Kircllengemeindebeamten im Verwaltungsdienst 
vom 7. Juli 1937 (KABl. 1937 Seite 138 ff.) tritt 
damit im Bereich der Evangelischen Kirche von 
Westfalen außer Kraft. Das gleiche gilt von der 
Prüfungsordnung für die Angestellten des Ver
waltungs- und Kassendienstes vom 17. März 1941 
(KABl. 1942 Seite 39 ff.). 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Ver
waltungsdienst der Evangelischen Kirche im Rhein
land und der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Vom 18./30. März 1955 

Vorspruch 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung ist eine 

Richtlinie gem. Art. 103 Abs. 4 der Kirchenord
nung der Evangeliscllen Kirche im Rheinland und 
Art. 53 Abs. 4 der Kircllenordnung der Evange
lischen Kirclle von Westfalen. Ihre Anwendung soll 
erreichen, für den Dienst in der kirclllicllen Ver
waltung Mitarbeiter zuzurüsten, die ein inneres 
Verhältnis zur Kirche haben, charakterlich und 
faclllicll geeignet sind und die erforderlichen Kennt
nisse mit einem verständigen Urteilsvermögen ver
. binden. 

A. Verwaltungslehrlinge 
§ 1 

Der Verwalturigsle'hrling des kirchlichen Dien
stes wird auf Grund eines Lehrvertrages von ;ein.er 
Kirche,:igemeinde, einem Gemeindeverband, einem 
Kiircllenkreis oder der Landeskirche zur Ausbil

. dV:hg im Verwaltungsdienst besclläftigt. Anl~rn-
linge sollen für die kirchliche Verwaltungslau:fibahn 
.nicht eingestellt werden. 

§ 2 

Ziel der Ausbildung 
Die Ausbildung soll dem Lehrling allgemeine 

Kenntnisse und. Fertigkeiten für den . kirchlichen 

Verwaltungsdienst vermitteln. Der Lehrling soll 
lernen, pünktlich und pflichttreu seinen Dienst zu 
tun, sicll im Schriftverkehr klar und sachlicll aus
zudrücken, sicher und angemessen aufzutreten und 
sich in die Dienstgemeinscllaft einzuordnen. Er ist 
Lernender, nicllt Arbeitskraft, seine Beschäftigung 
dient grundsätzicll der Ausbildung. 

§ 3 
Einstellung 

Als Lehrling darf nur eingestellt werden, wer 
die Volksschule mit Erfolg besucht oder eine gleich
wertige Schulbildung hat. Der Lehrling soll aus 
mehreren Bewerbern auf Grund einer Vorprüfung 
ausgewählt werden. Schul- und sonstige Abscllluß
zeugnisse sind bei der Beurteilung des Bewerbers 
mit heranzuzie:hen. Die Lehrzeit soll nicht nach 
Vollendung des 19. Lebensjahres beginnen. Sie 
dauert drei Jahre. 

§ 4 
Ausbildungsleiter 

Lehrlinge dürfen nur dort eingestellt werden, 
wo der Dienststellenleiter mindestens die 1. Ver
waltungsprüfung abgelegt :hat. Ausnahmen kann 
das Landeskirchenamt nach Anhören der Arbeits
gemeinschaft der Verwaltungsbeamten und -an
gestellten zulassen. In größeren Ämtern kann das 
Presbyterium statt des Dienststellenleiters einen 
geeigneten Mitarbeiter mit der Ausbildung beauf
tragen. Zu den Pflichten des Presbyteriums (Ver
bandsvorstandes usw.) ge'hört es, die Ausbildung 
zu überwachen . 

§ 5 
Ausbildungsplan 

. I>er Ausbildung des Lehrlings ist ein Ausbil
dungsplan zugrunde zu legen. Richtlini~n für die 
Gestaltung des Ausbildungsplanes sind als Anlage 
qieser Ordnung beigefügt. 

§ ,6 
Meldung an das Lanßeskircllenamt 

Die Einstellung des Lehrlings ist dem Landes
kirchenamt anzuzeigen. Dabei sind Lehrvertrag 
und Ausbildungsplan einzureichen. Ein Musterlehr-:
vertrag ist dieser Ordnung als Anlage beigefügt. 
Die §§ 1, 2, 3, .5 Abs. 4, 7 und 9-12 des Muster-
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lehrvertrages sind in jeden Lehrvertrag aufzu
nehmen. 

§ 7 

Berufsschule 

Der Dienststellenleiter hat den Lehrling zum 
Besuch des gesetzlich vorgeschriebenen Berufs
schulunterrichts und zur Ablegung der vorgesehe
nen Prüfungen anzuhalten. Die Zeit des Berufs
schulunterrichts ist auf die Arbeitszeit anzurech
nen. Zeugnisabschriften sind zu den Personalunter
lagen zu nehmen. 

§ 8 

Wechsel der Ausbildungsstätte 

Der Lehrling soll innerhalb der Lehrzeit zur 
Ergänzung der Ausbildung ein halbes Jahr in einer 
anderen Dienststelle beschäftigt werden. 

§ 9 

Teilnahme an Lehrgängen 

Soweit das Landeskirchenamt Lehrgänge ein
richtet, hat der Lehrling diese zu besuchen. 

§ 10 

Lehrabschlußprüfung 

Die Ausbildung des Lehrlings schließt mit einer 
Prüfung ab, deren Abnahme die Kirchengemeinde 
usw. spätestens 5 Monate vor Abschluß der Lehr
zeit bei dem Landeskirchenamt beantragt. 

Die Prüfung soll innerhalb der letzten 3 Monate 
der Lehrzeit stattfinden. 

B. Verwaltungsangestellte 

§ 11 

Der Verwaltungsangestellte des kirchlichen 
Dienstes wird · auf Grund eines Arbeitsvertrages 
von einer Kirchengemeinde usw. beschäftigt. 

§ 12 
Einstellung 

Bei der Einstellung von Verwaltungsangestell
ten sollen Bewerber mit kirchlicher Lehrabschluß
prüfung bevorzugt werden. 

§ 13 

Verwaltungsprüfungen 

Die Eingruppierung in die Vergütungsgruppe 
VI b TO.A. ist von der A!blegung der 1. Verwal
tungsprüfung, die Eingruppierung 1in die Vergü
tungsgruppe V b und IV TO.A. ist von der Ab
legung der 2. Verwaltungsprüfung abhängig. 

§ 14 

1. Verwaltungsprüfung 

Die Zulassung zur 1. Verwaltungsprüfung setzt 
voraus: 
a) erfolgreichen Besuch einer Volksschule, 
b) bestandene kirchliche Lehrabschlußprüfung oder 

Vollendung des 19. Lebensjahres, 
c) dreijährige Angestelltentätigkeit im kirchlichen 

Verwaltungsdienst, die bei Nachweis der kirch
lichen Lehrabschlußprüfung oder einer sonsti
gen förderlichen Vorbildung höchstens um 
1 Jahr gekürzt werden kann, 

d) Teilnahme an einem Verwaltungslehrgang. 
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§ 15 
2. Verwaltungsprüfung 

Die Zulassung zur 2. Verwaltungsprüfung setzt 
voraus: 
a) bestandene 1. Verwaltungsprüfung, 
b) zweijährige Angestelltentätigkeit im kirchlichen 

Verwaltungsdienst nach bestandener 1. Verwal
tungsprüfung, 

c) Teilnahme an einem weiteren Verwaltungslehr-
gang. 

Angestellte, welche die Realschule mit Erfolg bis 
zum Abschluß besucht haben oder eine gleich zu 
bewertende Schulausbildung besitzen und sich drei 
Jahre im kirchlichen Verwaltungsdienst bewährt 
haben, können nach Teilnahme an einem Ver
waltungslehrgang die 2. Verwaltungsprüfung ab
legen, Olhne die 1. Verwaltungsprüfung abgelegt zu 
haben; die zweite Verwaliungsprüfung kann nicht 
vor Vollendung des 21. Lebensjahres abgelegt 
werden. 

C. Verwaltungsbeamte 

§ 16 
Der Verwaltungsbeamte des kirchlichen Dien

stes wird von einer Kirchengemeinde usw. in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt, 
das durch die Aushändigung einer Ernennungs
urkunde mit dem beamtenrechtlich vorgeschriebe
nen Inhalt begründet ist. 

Die Ausbildung zum Verwaltungsbeamten kann 
im Angestellten- oder im Anwärterverhältnis er
folgen. 

§ 17 
Mittlerer Dienst 

Einstellung und Anstellung im. mittleren Ver
waltungsdienst setzen die Ablegung der 1. Ver
waltungsprüfung voraus. 

§ 18 
Gehobener Dienst 

Einstellung und Anstellung im gehobenen Ver
waltungsdienst setzen die A!blegung der 2. Ver
waltungsprüfung voraus. 

D. Kommunale bzw. staatl. Verwaltungsschule 

§ 19 

Der Besuch von Lehrgängen an einer kommu
nalen oder staatlichen Verwaltungsschule ist er
wünscht. Wer an einer solchen Schule Prüfungen 
abgelegt hat, kann von der Ablegung der entspre
chenden kirchlichen Verwaltungsprüfung befreit 
und zu einem Kolloquium zugelassen werden. Die 
Zulassung zum Kolloquium befreit nicht von der 
Teilnahme an Lehrgängen. Sinngemäß ist zu ver
fahren, wenn Angehörige der staatlichen oder 
kommunalen Verwaltung in die kirchliche Ver
waltung übertreten wollen. 

E. Lehrgänge 

§ 20 

Zur Ausbildung der Angestellten und Beamten 
des kirchlichen Verwaltungsdienstes werden Lehr
gänge durchgeführt. Für die Ausbildung der Lehr
linge des kirchlichen Verwaltungsdienstes kann das 



Landeskirchenamt Lehrgänge einrichten. Über die 
Zulassung dazu entsclleidet das Landeskirchenamt. 

Mitarbeiter in der kirchlichen Verwaltung, die 
als Rendanten oder Gemeindeamtsleiter ihauptbe
ruflich tätig sind, sollen vom Landeskfrchenamt 
zur Teilnahme an Lehrgängen herangezogen wer
den, auch wenn sie keine Prüfungen ablegen 
wollen. 

§ 21 

Beginn, Dauer 

Beginn, Dauer und Ort der Lehrgänge bestimmt 
das Landeskircllenamt nach Anhören der Arbeits
gemeinschaft. Die in den Lehrgängen zu behan
delnden Stoffgebiete ergeben sich aus den §§ 34 
bis 36. Bei allen Lehrgängen können Hausarbeiten 
gefordert werden. 

§ 22 

Teilnehinevbeiträge 

Für die Durchführung der Lehrgänge, mit Aus
nahme derer für Lehrlinge, können von den Teil
nehmern Beiträge erhoben werden. Die Kirchen
gemeinde usw. kann die Beiträge übernehmen. 

§ 23 
Lehrer 

Die Lehrer für die Verwaltungslehrgänge wer
den nach A!llhören der Arbeitsgemeinschaft vom 
Landeskirchenamt bestimmt. Sie erhalten für ihre 
Tätigkeit Reisekosten nach den allgemeinen Vor
schriften. Das Landeskirchenamt kann den Lehrern 
eine Vergütung für die Unterrichtserteilung ge
währen. 

F. Prüfungen, Prüfungsamt 

§ 24 

Die Prüfungen werden von dem Prüfungsamt 
für den kirchlichen Verwaltungsdienst abgenom
men. In das Prüfungsamt werden vom Landes
kirchenamt auf die Dauer von vier Jahren berufen: 
a) drei rechtskundige Mitglieder des Landeskir

cllenamtes, 
b) drei Bürobeamte des Landeskircllenamtes, 
c) sechs Kirchengemeindebeamte oder -angestellte 

des kirchlichen Verwaltungsdienstes. 
Die Mitglieder zu c) beruft das Landeskirchenamt 
im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinscllaft der 
Verwaltungsbeamten und -angestellten im kirch
lichen Verwaltungsdienst. 

§ 25 
PrüfungsauS1Schuß 

Für die einzelne Prüfung bestellt das Landes
kirchenamt einen Prüfungsausschuß aus vier Mit
gliedern des Prüfungsamtes. Ihm müssen ange
hören: 
a) ein wchtskundiges Mitglied des Landeskirchen-

amtes, 
b) ein Bürobeamter des Landeskirchenamtes, 
c) zwei Kirchengemeindebeamte oder -angestellte. 
Bei Prüfungen von Anwärtern des Landeskirchen
amtes und bei Prüfungen von Lehrlingen kann 
das Landeskircllenamt den Prüfungsaussclluß ab
weichend von Abs. 1 bestimmen. 

Bei Abstimmungen ents,cheidet die ednfache 
Mehrheit der anwesendenMitglieder. BeiStimmen
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den. 
Ausschlag. 

Die Lehrer der Hauptfächer, die nicht dem Prü
fungsausschuß angehören, können bei der Prüfung 
zugegen sein. 

§ 26 
Reisekosten 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhal
ten für ihre Tätigkeit Reisekosten nach den allge
meinen Vorschriften sowie Prüfungsgebühren nach 
nä;hrerer Bestimmung durch das Landeskirchenamt. 

§ 27 

Prüfungsverfahren. Allgemeines 

Ort und Zeit der Prürung und die Frist zur 
Einreichung der Meldungen sind mindestens 6 Wo
chen vor dem Prüfungstermin im Kirchlicllen 
Amtsblatt be\rnnntzugeben. 

§ 28 
Meldung 

Die Meldung zur Prüfung ist an das Landes
kircllenamt zu richten. Ihr sind beizufügen, soweit 
nicht bereits beim Landeskfrchenamt vorhanden: 
a) Tauf-, Konfirmations- und gegebenenfalls Trau

bescheinigung, 
b) ein vom Prüfling selbst verfaßter und eigen

händig gescllriebener Lebenslauf unter Bei
fügung von Zeugnissen über frühere Tätigkei
ten, das letzte Schulzeugnis und Zeugnisse über 
etwa abgelegte Prüfungen, 

c} ein Zeugnis des Dienststellenleiters nach be
sonderem Vordruck, 

d) im verschlossenen Umschlag ein pfarramtliches 
Zeugnis des für den Wohnsitz zuständigen 
Pfarrers, 

e) ein polizeiliches Führungszeugnis aus letzter 
Zeit, 

f) eine beglaubigte Abschrift des Lehrvertrages, 
des Arbeitsvertrages oder der Berufungs
urkunde und der Dienstanwe1sung. 

Für die Lehrabschlußprüfung ist außerdem vor
zulegen: 
g) die Bescheinigung des Dienststellenleiters, daß 

der zu prüfende Lehrling mindestens 100 Silben 
Kurzschrift in der Minute richtig schreiben und 
die von ihm aufgenommenen Stenogramme in 
Maschinenschrift richtig übertragen kann. 

§ 29 
Zulassung 

Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
nach Anhören der Arbeitsgemeinschaft das Landes
kirchenamt. Das Landeskirchenamt kann die Zu
lassung zurückziehen, wenn nachträglich Umstände 
bekannt werden, die den Bewerber einer Ablegung 
der Prüfung unwürdig erscheinen lassen. 

§ 30 
Prüfungsverfahren 

Jede der Prüfungen besteht aus einem schrift
lichen und einem mündlichen Teil; sie sind nicht 
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öffentlich. Über die Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen und vom Prüfungsausschuß zu unter
zeichnen. 

§ 31 
Schriftliche Prüfung 

Die Aufgaben der schriftlichen .Prüfung, die 
Zeit zur Bearbeitung und die Hilfsmittel, die bei 
der Anfertigung benutzt werden dürfen, werden 
von dem Prüfungsausschuß bestimmt. Die schrift
lichen Ar,beiten sind unter Aufsicht eines Mit
gliedes des Prüfungsausschusses oder eines anderen 
Beauftragten anzufertigen. Der Prüfungsausschuß 
kann bereits nach dem Ergebnis d.er schriftlichen 
Arbeiten die Prüfung als nicht bestanden erklären. 

§ 32 

Mündliche Prüfung 

Die mündliche Prüfung soll nicht später als 
zwei Wochen nach Beendigung der schriftlichen 
Prüfung beginnen. Die für den Gang und die Ord
nung der Prüfung erforderlichen Anweisungen gibt 
der Vorsitzende. Jeder Prüfling soll in der Regel 
eine halbe Stunde geprüft werden. Im Prüfungs
raum sollen in der Regel nicht mehr als 6 Prüf
linge anwesend sein. 

§ 33 

.... Ausschluß von der Prüfung 

Wer unerlaubt Hilfsmittel benutzt, täuscht, zu 
täuschen versucht oder sich während der Prüfung 
unangemessen verhält, kann durch das Landes
kirchenamt von der weiteren Prüfung ausgeschlos
sen werden. Die Prüfung gilt in diesem Falle als 
nicht bestanden. 

§ 34 

Lehrabschlußprüfung 

Die Lehrabschlußprüfung umfaßt: 
1. im schriftlichen Teil: 

a) Fertigung eines Aufsatzes - das Thema 
wählt der Prüfling aus zwei ihm gestellten 
Aufgaben - oder Lösung eines praktischen 
Falles aus der kirchlichen Verwaltung, 

b) Niederschrift eines Diktates, 
c) Lösung von drei Rechenaufgaben, die den 

vier Grundrechenarten, dem Prozentrechnen, 
dem Rechnen mit Brüchen oder der ein
fachen Zinsrechnung zu entnehmen sind. 

2. im münd Ii c h e n Teil: 
Anfangskenntnisse auf folgenden Gebieten: 
a) Kirchliches Verfassungsrecht, 
b) Besoldungs- und Tarifrecht, 
c) Sozialversicherung, 
d) Kirchensteuer- und Umlagewesen, 
e) Haushalts-, Kassen- •und Rechnungswesen, 
f) Vermögensverwaltung, 
g) Allgemeine Bürokunde, 
h) Archiv-, Registratur- und Kirchenbuchwesen. 

§ 35 

1. Verwaltungsprüfung 

Die 1. Verwaltungsprüfung umfaßt: 
1. im schriftlichen Teil: 
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a) Di:e Anfertigung von zwei Aufsätzen aus 
folgenden Gebieten: 

aa) Kirchliches Verfassungsrecht, 
bb) Finanz- und Steuerwesen in der Kirche 

und im Staate, 
cc) Kirchliche Vermögensverwaltung, 
dd) Kirchliches Dienstrecht einschl. des Be

soldungsrechts, 
ee) Arbeits- und Tarifrecht, 
ff) Sozialversicherung, 

gg) Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen. 

Die Themen der beiden Aufsätze wählt der 
Prüfling aus vier ihm gestellten Aufgaben 
aus. 

b) die Bearbeitung einer praktischen Aufgabe 
aus der kirchlichen Verwaltung, insbeson
dere der Vermögensverwaltung, 

c) die Lösung von zwei Rechenaufgaben, mög
lichst aus der Praxis des kirchlichen Ver
waltungsdienstes, 

2. im mündlichen Teil : 
die unter a) aufgeführten Gebiete in ihren 
Grundzügen und wesentlichen Bestimmungen, 
dazu in den Grundzügen: 
a) Staatliches Verfassungsrecht, 
b) Bürgerliches Recht, 
c) Kirchenbuch-, Archiv- und Registraturwesen, 
d) Friedhofsrecht und -wesen, 
e) Bestimmungen des Geld- und Bankverkehrs, 
f) Allgemeine Verwaltungskunde und Statistik. 

§ 36 
2. Verwaltungsprüfung 

Die zweite Verwaltungsprüfung umfaßt: 
1. im schriftlichen Teil: 

a) die Anfertigung eines größeren Aufsatzes aus 
dem kirchlichen Verfassungs- oder Verwal
tungsrecht, 

b) die Bearbeitung von drei praktischen Auf
gaben aus der kirchlichen Verwaltung, ins
besondere der Vermögensverwaltung; 

2. i m m ü n d 1 i c h e n T e i 1 : 
die bei der 1. Verwaltungsprüfung mündlich zu 
prüfenden Gebiete in vertiefter Kenntnis, dazu 
a) Kaufmännisches Rechnungswesen, 
b) diakonische und wirtschaftliche Einrichtun

gen, 
c) Verfahrensrecht bei ordentlichen und Ver

waltungsgerichten. 

§ 37 

Christliche Lehre als Prüfungsgebiet 

Bei den Prüfungen werden allgemeine Kennt
nisse der christlichen Lehre, des kirchlichen Lebens 
und seiner Ordnungen sowie der Kirchengeschichte 
vorausgesetzt. Fragen aus diesen Gebieten sollen 
in allen mündlichen Prüfungen gestellt .werden. 

§ 38 

Urteil 

Nach Beendigung der mündlichen Prüfung ent
scheidet der Prüfungsausschuß über das Ergebnis. 
Bei der Entscheidung sollen auch die gesamte Per-



sönliehkeit des Prüflings, seine bisherigen Leistun
gen und sein Verihalten in und außer dem Dienst 
berücksichtigt werden. 

Die einzelnen Prüfungsleistungen und die Ge
samtleistung dürfen nur wie folgt bewertet werden: 
1 = sehr gut eine außergewöhnlich gute 

Leistung 
2=gut 

3 = befriedigend 

4 - ausreichend 

5 = mangelhaft 

6 = ungenügend 

eine den Durehschnitt erheb
lkh überragende Leistung 
eine über dem Durchschnitt 
stehende Leistung 
eine Leistung, die durch
schnittlichen Anforderungen 
entspricht 
eine mit groben Fehlern be
haftete, nicht mehr brauch
bare Leistung 
eine vöHig unbrauchbare 
Leistung. 

§ 39 
Zeugnis 

Das Prüfungsergebnis ist dem · Prüfling sofort 
mündlich mitzuteilen. Über die bestandene Prü
fung wird ein Zeugnis ausgestellt, das vom .Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeich
nen und mit dem Siegel der Landeskirche zu ver
sehen ist. 

Die schriftliehen Prüfungsarbeiten bleiben bei 
den Prüfungsakten. Der Prüfling kann nicht ver
langen, daß ihm Einsicht in die Arbeiten und Prü
fungsvermerke gestattet wird. 

§ 40 
Wiederholung 

Wer .die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie 
noch ~inmal wiederholen. Der Prüfungsausschuß 
entscheidet 

a) wann die Prüfung wiederholt werden kann, 

Anlage zu § 5 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

b) ob bei der Wiederholungsprüfung einzelne 
Fächer erlassen werden können, 

c) inwieweit der Prüfling an einem weiteren 
Lehrgang teilzunehmen hat. 

In besonderen begründeten Fällen kann das Lan
deskirchenamt auch eine zweite Wiederholung der 
Prüfung zulassen. 

§ 41 
Prüfungsgebühr 

Für die Prüfungen - jedoch nicht für die Lehr
abschlußprüfung - wird eine Gebühr erhpben, 
die vom Landeskirchenamt festgesetzt wird. 

Die Gebühr dst vor der Prüfung an die Landes
kirehenkasse zu zahlen. 

Bei freiwilligem Rücktritt vor Beginn der 
schriftlichen Prüfung wird die Gebühr zurück
erstattet. Bei Wiederholung einer Prüfung ist die 
Hälfte der Gebühr zu zahlen. 

§ 42 

Kolloquium 

Für das Kolloquium gemäß § 19 gelten die Be
stimmungen für die mündlichen Verwaltungsprü
fungen (§§ 35-40) sinngemäß. Eine Gebühr wird 
nicht erhoben. 

G. Obergangsbestimmungen 

§ 43 

Angestellte, die bereits Prüfungen nach der 
Prüfungsordnung für die Angestellten des Ver
waltungs- und Kassendienstes vom 17. März 1941 
abgelegt haben, werden so behandelt, als ob sie 
die Prüfungen nach der vorliegenden Ordnung be
standen hätten. 

§ 44 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. April 1955 in Kraft. 

Richtlinien für den Ausbildungsplan für Verwaltungslehrlinge 
des kirchlichen Dienstes 

1. Lehrjahr 

Kanzleidienst, Registratur, Karteiwesen 

Anfertigen von Reinschriften mit der Hand oder 
der Schreibmasch!ine nach gegebenen Entwürfen, .. 
Herstellen· von Vordrucken nach Anweisung, An
fertigung von Vervielfältigungen, Abfertigung der 
ausgehenden Post, Führung der Port~, Füh
rung des Brieftagebuches und des Terminkalenders 
für Wiedervorlagen, A.ktenor,dnung, Ablegen und 
Heften erledigter Schriftstücke, Führung der Ge-
meindekartei... · 

Kirchenbuch- und Archivwesen 

Büromäßige Vorbereitung vonAmtshandlungen, 
Mithilfe bei der ·Führung der kirehlichen Register, 
Anfertigung von Auszügen und Bescheinigungen, 
Erhebung der Gebühren für Amtshandlungen, Mit-

hilfe bei Nachforschungen in älteren Kirchen
büchern. 

2. Lehrjahr 

Allgemeine kirchliche Finanzverwaltung 

a) Kirchensteuerverwaltung 

Überblick über den Gang des Kirchensteuer
geschäftes und Einführung in die allgemeinen 
Grundlagen, Kirchensteuer-· und Kir~geld
erhebung, Mahnung, Beitreibung, Berechnung der 
Sollbeträge, Bescheiderteilung, Zugangs:.. und Ab
gangsbearbeitung, . Bearbeitung der Einsprüche, 
Reehtsnnttel wesen. 

b) Haushalts-, Kassen- ,und Rechnungswesen 
Einführung in die allgemeinen Grundlagen der 

Haushaltsführung, Aufstellung des Haushaltspla-
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nes, laufender Kassenverkehr, Postscheck- und 
Bankverkehr, Anfertigung von Überweisungen, 
Führung von Gegenkonten, Behandlung von Kassen
belegen, Kassenabschlüsse, Buchführung, Rech
nungslegung. 

3. Lehrjahr 

Personalverwaltung und Besoldungswesen 

Einführung in das Wesen und die allgemeinen 
Grundlagen des Dienstrechtes und der Sozialver
sicherung, Lohnbildung, Tarifwesen, Besoldungs-, 
Vergütungs- und Lohnberechnung, Lohnsteuer. 

Anlage zu § 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Vermögensverwaltung einschl. Friedhofs
verwaltung 

Einführung in die allgemeinen Grundlagen der 
Vermögensverwaltung, Übersicht über Art und 
Zweckbestimmung des kirchlichen Vermögens, 
Überwachung von Arbeiten und Lieferungen, Prü
fung von Rechnungen, Führung von Bestandsnach
weisungen und Inventarverzeichnissen, Bearbei
tung von Vermögensanlagen, Grundbuch-Kataster
wesen, Steuern und Abgaben für Grundbesitz, 
Lagerbuch, Gebührenwesen, Einführung in die 
Friedhofsverwaltung. 

Lehrvertrag 
Zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde 
. . . . . . als Lehrherr, vertreten durch 

das Presbyterium, und dem Lehrling . . ., 
geboren am . . . . . in . . . . . . . ., 
vertreten durch die gesetzlichen Vertreter, 
. . . . . . ., die zugleich im eigenen Namen 
handeln, wird nachstehender Leihrvertrag ge
schlossen. 

§ 1 

Einstellung 

. . . . . . . . wird am . . als 
Verwaltungslehrling beim Gemeindeamt der Evan
gelischen Kil'chengemeinde . . . . . . . ein
gestellt. Er ist dem Presbyterium, seinem Vor
sitzenden und dem Dienststellenleiter unterstellt. 

§ 2 

Lehrzeit 

1. Die Lehrzeit dauert vom . . . . . . bis 
zum Ablauf •des Monats, in welchem der Lehrling 
die Lehrabschlußprüfung besteht; längstens jedoch 
bis zum . . . . . . Die ersten drei Monate 
gelten als Probezeit. Innerhalb dieser Zeit kann 
das Lehrverhältnis ohne Angabe von Gründen 
unter Einhaltung einer 14tätigen Kündigungsfrist 
gelöst werden. Die Möglichkeit zur fristlosen Kün
digung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt. 
Für die Auflösung nach Ablauf der Probezeit 
gilt§ 10. 

2. Besteht der Lehrling die Lehrabschlußprü
fung nicht, so verlängert sich die Lehrzeit bis zum 
Ablauf des Monats, in dem er die Wiederholungs
prüfung besteht. Unterzieht sich der Lehrling der 
Wiederholungsprüfung nicht oder besteht er sie 
nicht, so endet das Lehrverhältnis mit Ablauf des 
Monats der Wiederholungsprüfung. Läßt das Lan
deskirchenamt eine zweite Wiederholung der Prü
fung zu, so verlängert sich die Lehrzeit bis zum 
Ablauf des Monats der zweiten Wiederholungs
prüfung. 

3. Hat der Lehrling wegen Krankheit, Unfalls 
oder anderer, in seiner Person liegenden Gründe 
während der Lehrzeit insgesamt mehr als drei 
Monate versäumt und wird dadurch das Lehrziel 
gefährdet, so kann der Lehrherr die Lehrzeit ent
sprechend verlängern. Dem Lehrling un~ dem ge-
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setzlichen Vertreter ist dies spätestens vier Wochen 
vor Ende der Leihrzeit schriftlich mitzuteilen. 

§ 3 

Ausbildungsordnung 

Die Ausbildung des Lehrlings richtet sich nach 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
Verwaltungsdienst der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und der Evangelischen Kirche von West
falen vom 18./30. März 1955 und dem Ausbil
dungsplan. 

§ 4 

Pflichten des Lehrherrn 

1. Die Evangelische Kirchengemeinde . . . . 
. . . . . . verpflichtet sich, dem Lehrling 

eine gründliche Ausbildung in allen Zweigen der 
kirchlichen Gemeindeverwaltung zu vernritteln 
und ihn in dem Geiste und der Haltung zu er
ziehen, die zur Ausübung eines kirchlichen Amtes 
Voraussetzung sind. 

2. Der Lehrling ist anzuhalten, den gesetzlich 
vorgeschriebenen Berufsschulunterricht zu be
suchen und die dort vorgesehene Prüfung abzu
legen. 

3. Dem Lehrling ist Gelegenheit zu geben, an 
den von der Landeskirche eingerichteten Aus
bildungslehrgängen teilzunehmen. Er ist rechtzei
tig zu der Lehrabschlußprüfung anzumelden. Dem 
Lehrling ist zur Vorbereitung auf die Prüfung und 
zur Wahrnehmung des Prüfungstermines die er
forder lich.e Zeit zu gewähren. 

4. Es ist vorgeseihen, daß der Lehrling zur Er
gänzung der Ausbildung ein halbes Jahr auf dem 
Gemeindeamt in . . . . . . beschäftigt 
wird. 

§ 5 

Pflichten des Lehrlings 

1. Der Lehrling ist verpflichtet, alles zu tun, 
damit er das Lehrziel erreicht. Er hat den Anwei
sungen seiner Vorgesetzten und der mit seiner 
Ausbildung beauftragten Personen Folge zu leisten 
und alle i:hm aufgetragenen Arbeiten gewissenhaft 
auszuführen. Er hat einen untadeligen Lebens
wandel zu führen und am kirchlichen Gemeinde
leben teilzunehmen. 



2. Der Lehrling hat über die ihm dienstlich 
bekanntwerdenden Vorgänge Verschwiegenheit zu 
bewahren. 

3. Der Lehrling ist verpflichtet, Kurzschl'ift und 
Maschinenschreiben zu erlernen. Er hat hierin bis 
zum Ende der Lehrzeit ausreichende Kenntnisse 
und Fertigkeiten nachzuweisen. 

4. Der Lehrling hat ein Beschäftigungstagebuch 
zu führen, das bei der Meldung zur Lehrabschluß
prüfung dem Landeskirchenamt vorzulegen ist. 

5. Ist der Lehrling durch zwingende Gründe 
verhindert, seiner Arbeits- oder Berufsschulpflicht 
nachzukommen, so hat er dies unverzüglich mit
zuteilen. Im Krankheitsfalle ist auf Verlangen eine 
ärztliche Bescheinigung beizubringen. 

§ 6 

Pflichten der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich, den 
Lehrling zu Fleiß, Pünktlichkeit und Ehrbarkeit 
a.nzuhalten und den Lehrherrn in der Erziehung 
des Lehrlings zu unterstützen. 

§ 7 
Erziehungsbeihilfe 

Der Lehrling erhält eine Erziehungsbeihilfe 
nach den Bestimmungen für Lehrlinge in den 
öffentlichen Verwaltungen des Landes Nordrhein
Westfalen. Die Erziehungsbeihilfe beträgt zurzeit 
monatlich brutto: 

im 1. Lehrjahr 
im 2. Lehrjahr 
im 3. Lehrjahr 

.............................. DM*) 

............................... DM*) 
............................... DM*) 

§ 8 
Sozialversicherung 

Die Beiträge zur Sozialversicherung werden für 
die Dauer der Lehrzeit ganz vom Lehrherrn ge
tragen. 

§ 9 

Urlaub 

1. Der Lehrling erhält bei Weiterzahlung der 
Erziehungsbeihilfe Urlaub nach den Bestimmungen 
für Lehrlinge in den öffentlichen Verwaltungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Der Urlaub beträgt demnach in jedem Urlaubsjahr 
vor Vollendung des 16. Lebensjahres 18 Arbeitstage. 
vor Vollendung des 17. Lebensjahres 15 Arbeitstage, 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres 12 Arbeitstage. 

*) Bemerkung zu§ 7: 

2. Nach Voll;ndung des 18. Lebensjahres erhält 
der Lehrling den Urlaub gleichaltriger Angestellter 
in der Vergütungsgruppe X der TO.A. 

3. Der Urlaub ist nach Möglichkeit zusammen
hängend in der Zeit der Berufsschulferien zu ge
währen. 

§ 10 

Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages 

1. Nach Ablauf der Probezeit kann das Lehr
verhältnis ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die 
Kündigung muß schriftlich ausgesprochen werden. 
Für die Kirchengemeinde gilt u. a. als wichtiger 
Grund, wenn der Lehrling wiederholt oder gröblich 
gegen seine Pflichten (§ 5) verstößt oder eine dau
ernde körperliche oder geistige Unfähigkeit eine 
Fortsetzung der Lehre unmöglich macht. Der Aus
tritt aus der evangelischen Kirche gilt als Grund 
zu einer fristlosen Kündigung. Für den Lehrling 
ist ein Kündigungsgrund u. a. gegeben, wenn seine 
ordnungsmäßige Ausbildung nicht gewährleistet ist. 

2. Die Kündigung 1st nicht mehr zulässig, wenn 
die zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündi
gung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt 
sind. 

§ 11 

Lehrab~chlußprüfung 

Am Ende der Lehrzeit hat sich der Lehrling 
der Lehrabschlußprüfung nach der Ausbildungs
und Prüfungsordnung zu unterziehen . 

§ 12 

Lehrzeugnis 

Die Kirchengemeinde hat dem Lehrling nach 
Beendigung der Lehre ein Lehrzeugnis über den 
Lehrberuf, die Dauer der Lehre, die erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie über das Be
tragen auszustellen. 

§ 13 

Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Lehre 

Aus diesem Vertrag kann nach abgeschlossener 
Leh11zeit die Pflicht zur Übernahme des Lehrlings 
in das Angestellten- oder Beamtenverhältnis nicht 
hergeleitet werden. Die Übernahme in das Ange
stelltenverhältnis soll jedoch bei zufriedenstellender 
Leistung nach Möglichkeit erfolgen. Anderenfalls 
wird der gesetzliche Vertreter und der LehrHng 
mindestens drei Monate vor Ablauf der Lehrzeit 
benachrichtigt. 

Die Erziehungsbeihilfe beträgt z. Zt. monatlich brutto 

a) bei Beginn des Berufserziehungs- (Lehr-) ver- im 1. Lehr- (Anlern-) jahr 55 DM 
65 DM 
82 DM 
95 DM 

hältnisses vor Vollendung des 16. Lebensjahres im 2. ,, ,, 
im 3. ,, ,, 

im 1. Lehr- (Anlern-) jahr 50 DM im 4. Lehrjahr 
im 2. ,, ,, ,, 58 DM 

" 

im 3. ,, ,, ,, 76 DM c) 
im 4. Lehrjahr 88 DM 

b) bei Beginn des Berufserziehungs- (Lehr-) ver
;hältnisses nach Vollendung des 16., aber vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres 

bei Beginn des Berufserziehungs- (Lehr-) ver
hältnisses nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
im 1. Lehr- (Anlern-) jahr 65 DM 
im 2. ,, ,, ,, 80 DM 
im 3. ,, ,, 95 DM 
im 4. Lehrjahr 110 DM 
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§ 14 
Genehmigung 

Dieser Vertrag bedarf der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung durch den Herrn Superintendenten. 
Er ist vierfach ausgefertigt und unterschrieben. 

.................................... , den ....................... . 

gesetzliche Vertreter 9.es Lehrliings 

Namens der Evangelischen 
Kirchengemeinde ........................................................................... . 

. ..................................... , ......... , 
.. , ............................................. , 
......................... , .. ,.,, ........... ,,, .. , 

Vorsitzender des Presbyteriums 

Presbyter 

Presbyter 

Lehrling 
(Siegel) 
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